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Regeste

Art. 18 KSG, Art. 29 Abs. 2 und Art. 30 Abs. 1 BV, Art. 6 Ziff. 1 EMRK
(Schiedsverfahren; Ablehnung) | Schiedsgerichtsbarkeit

Erwägungen

E. 1
Die staatsrechtliche Beschwerde ist nur gegen letztinstanzliche kantonale Entscheide
zulässig ( Art. 86 Abs. 1 OG ). Für Ausstandsbegehren sieht Art. 86 Abs. 2 OG keine
Ausnahme vor. Das Erfordernis der Erschöpfung des kantonalen Instanzenzuges gilt auch
für selbständig eröffnete Vor- und Zwischenentscheide über Ausstandsbegehren im Sinne
von Art. 87 Abs. 1 OG ( BGE 132 I 92 E. 1.3 S. 93 ; 129 I 313 E. 3.1 S. 316).

E. 1.1
Nach konstanter Praxis ist jeder kantonale Rechtsweg zu beschreiten, der dem
Beschwerdeführer Anspruch auf einen Entscheid gibt und geeignet ist, den behaupteten
rechtlichen Nachteil zu beheben ( BGE 131 I 372 E. 1.2.1 S. 374; 126 III 485 E. 1a S. 486
f.; 120 Ia 61 E. 1a S. 62, je mit Verweisen). Verlangt wird nicht, dass vor der kantonalen
Instanz die Rüge der Verfassungsverletzung als solche erhoben werden kann; vielmehr
genügt, dass die Rüge der Verletzung von Rechtsnormen - wie z.B. von
Verfahrensgarantien - jenen Bereich abdeckt, der Gegenstand der Verfassungsbeschwerde
ist und dass im Falle des Obsiegens vor der kantonalen Instanz der Hoheitsakt, welcher
Anfechtungsobjekt der staatsrechtlichen Beschwerde bildet, aufgehoben werden kann (vgl.
Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2. Aufl. 1994, S. 333).

E. 1.2
Nach § 242 Abs. 1 Ziffer 1 und 2 der Zivilprozessordnung des Kantons Basel-Stadt ist die
Beschwerde wegen Verfahrensmangels und Willkür möglich. Das Appellationsgericht des
Kantons Basel-Stadt ist gestützt auf diese Bestimmung auf die Beschwerde eingetreten und
hat geprüft, ob der Zivilgerichtspräsident in Willkür verfallen sei oder einen
Verfahrensmangel gesetzt habe, indem er das Ausstandsgesuch guthiess. Daraus ergibt sich,
dass das Rechtsmittel der kantonalen Beschwerde zur Verfügung stand und geeignet war,
den von der Beschwerdeführerin behaupteten rechtlichen Nachteil zu beheben. Der
Entscheid des Zivilgerichtspräsidenten ist daher nicht kantonal letztinstanzlich und die
dagegen erhobene staatsrechtliche Beschwerde mangels Erschöpfung des kantonalen
Instanzenzuges nicht zulässig.

E. 2
Auf die Beschwerde ist nicht einzutreten. Das Bundesgericht verzichtet freilich in
konstanter Praxis auf das Erfordernis der Erschöpfung des kantonalen Instanzenzuges,



wenn an der Zulässigkeit eines Rechtsmittels ernsthafte Zweifel bestehen ( BGE 132 I 92 E.
1.5 S. 94 mit Verweisen). Die Beschwerdeführerin hat in ihrer Rechtsschrift nachgewiesen,
dass die Zulässigkeit kantonaler Rechtsmittel gegen einen Entscheid über die Ablehnung
eines Schiedsrichters im Sinne von Art. 21 in Verbindung mit Art. 3 lit. b und 45 Abs. 2 des
Konkordats über die Schiedsgerichtsbarkeit vom 27. März 1969 in der Lehre umstritten ist.
Es ist davon auszugehen, dass objektiv zweifelhaft war, ob das Appellationsgericht des
Kantons Basel-Stadt auf die Beschwerde gemäss § 242 ZPO BS eintrete. Nachdem die
Beschwerdeführerin gegen das Urteil des Appellationsgerichts Basel-Stadt Beschwerde
eingelegt hat, rechtfertigt es sich unter diesen Umständen, auf die Erhebung von
Gerichtskosten für das vorliegende Verfahren zu verzichten. Da die Gegenpartei nicht zur
Vernehmlassung eingeladen wurde, sind ihr keine Parteikosten erwachsen.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.


